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Merkblatt 
Marken in Kolumbien 

 
 
Laufzeit 
 
Ihre Marke in Kolumbien hat eine Laufzeit von 10 Jahren ab dem Eintragungstag und kann um 
jeweils 10 Jahre verlängert werden. Die Verlängerung sollte während der letzten sechs Monate 
mindestens drei Monate vor Ablauf der Schutzdauer beantragt werden.  

Benutzungszwang 
 
In Kolumbien müssen Marken ausreichend benutzt werden, um ihren Rechtsbestand zu wahren 
und um eine Löschung auf Antrag Dritter aus dem Markenregister zu vermeiden, es sei denn, es 
liegen berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung vor. Ihre Marke kann gelöscht werden, sofern 
sie während 3 aufeinanderfolgenden Jahren vor Stellung des Löschungsantrages nicht ernsthaft 
für die Waren benutzt worden ist, für die sie eingetragen worden ist.  

Eine Marke gilt in Kolumbien auch als benutzt, wenn mit ihr Waren gekennzeichnet werden, die 
ausschließlich zum Export von einem der anderen Anden-Länder (Bolivien, Ecuador, Peru und Ven-
ezuela) nach Kolumbien bestimmt sind. 

Kennzeichnung 
 
Der Markeninhaber hat das Recht, neben der Marke einen Hinweis, beispielsweise das übliche "R" 
im Kreis ® oder die Worte "Marca Registrada" anzubringen. Die Kennzeichnung ist jedoch nicht 
obligatorisch.  

Lizenzen 
 
Der Inhaber einer Marke in Kolumbien kann auch Lizenzen an seiner Marke vergeben. Lizenzver-
einbarungen müssen beim dortigen Markenamt in das Register eingetragen werden. 
Entsprechende Vereinbarungen müssen beglaubigt und legalisiert sein.  


